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Merkblatt fiir die Uberwinterung von Mahdreschern

Bekanntlich sind Verbrennungsmotoren, seien es nun Benzin- oder Die-
selmotoren, bei ldngerer Ausserbetriebsetzung durch Korrosionsschaden
gefdhrdet. Diese wiren ohne besonderen Schutz nicht zu verhindern, da
sie speziell durch drei Faktoren bedingt sind:

— sauerreagierende Riickstinde aus der Verbrennung des Treibstoffes;

— durch Wasserspuren im Treibstoff selbst;

— durch Kondenswasser, das sich infolge Temperaturschwankungen im
Motor und im Treibstoffsystem niederschlagt.

Bei der Ueberwinterung und der zwangsliufigen Stillegungszeit von Mih-
dreschern kénnen unter Umstédnden diese Korrosionsschidden eine Form an-
nehmen, dass der Motor im Sommer ohne eine kostspielige Ueberholung
tberhaupt nicht mehr in Betrieb zu bringen ist.

Um solche Korrosionsschéden zu vermeiden, wird daher bei Ausserbe-
triebsetzung der Mahdrescher, zur Konservierung der Motoren, die nach-
folgende Vorschrift empfohlen:

1. Der Méhdrescher selbst ist vor der Stillegung geméss den Betniebsvor-
schriften griindlich zu reinigen; alle Fett- und Oelschmierstellen sind
nachzuschmieren.

2. Der Motor ist dusserlich mit Petrol, Dieseltreibstoff oder einem Fett-
|6sungsmittel von allem anhaftenden Schmutz zu befreien.

3. Bei noch warmem Motor Oel ablassen und Frischol einfiillen. Oelfilter
kontrollieren und eventuell Einsatz auswechseln.

4. Luftfilter zerlegen und mit Dieseltreibstoff griindlich reinigen. Den sau-

beren Oelfilter nach dem Zusammenbau bis zum vorgeschriebenen Ni-

veau mit Motorendl auffillen.

Treibstoffilter kontrollieren und Einsatz von Verunreinigungen saubern.

6. Treibstofftank auffiillen und dem Treibstoff 8°% Treibstoffzusatz, z. B.
AUTOL-DESOLITE zugeben.

Zur vollstandigen Konservierung aller treibstoffberiihrten Teile, Leitun-
gen, Einspritzpumpe und Diisen, Brennrdume und Auslasswege ist der
Motor nun ca. 10 Minuten bei mittlerer Drehzahl laufen zu lassen.
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Bei offenem oder feuchtem Lagerraum wird zudem empfohlen, bei abge-
nommenem Ventildeckel die Kipphebel mit reinem Zusatz einzuriihren.
7. Das Kiihlwasser ist abzulassen und die Batterie auszubauen. (Diese wird
zur Winterpflege am zweckméssigsten einem Auto-Elektriker tibergeben.)
Wird Ihr Mahdreschermotor nach vorstehender Vorschrift mit einem
Treibstoffzusatz wie AUTOL-DESOLITE konserviert, so haben Sie die
volle Gewidhr, dass lhr kostbarer Motor der Stillegungszeit vor Korro-
sionsschiden verschont bleibt.
Bei Wiederinbetriebnahme kann der Motor sofort ohne besondere Mass-
nahme gestartet werden und seinen Dienst erfiillen.

Das Bundesgericht beurteilt:

Erstreckung des Fiihrerausweis-Entzuges
auf Landwirtschaftsfahrzeuge von Dr. R. B.

Ein Landwirt hatte als Lenker eines Personenwagens einen Verkehrs-
unfall verursacht, der ein Todesopfer forderte. Der Unfall war durch die
Trunkenheit des Landwirts herbeigefiihrt worden. Das zusténdige kantonale
Polizeidepartement entzog ihm deshalb fiir zwei Jahre den Fiihrerausweis
fir samtliche Motorfahrzeugkategorien. Es verbot ihm auch bei Strafe das
Lenken landwirtschaftlicher Traktoren. Die Erlaubnis, solche zu fiihren, ist
ndmlich im wesentlichen vom Besitz der liblichen Fihrerausweise fiir die
tibrigen Motorfahrzeugkategorien unabhéngig.

Der Landwirt erhob beim Bundesgericht staatsrechtliche Beschwerde
gegen das Verbot, Landwirtschaftstraktoren zu fiihren. Das Gericht best4-
tigte jedoch dieses Verbot. Die verfassungsméssige Freiheit darf, wie es
ausfiihrte, nur im Rahmen der 6ffentlichen Ordnung ausgetlibt werden. Ist
diese Ordnung unmittelbar gefidhrdet, so diirfen die zu ihrer Wahrung be-
rufenen Behorden selbst dort, wo die 6ffentliche Ordnung nicht ausdriick-
lich umschrieben ist, in verhdltnismédssigem Rahmen die verfassungsmassi-
gen Rechte einschranken. Im vorliegenden Falle war der Landwirt, der an
einer Kantonsstrasse wohnte, trunksiichtig. Die daraus entstehende Gefahr
rechtfertigte es, ihm auch das Lenken landwirtschaftlicher Traktoren zu un-
tersagen.

Sein Unfall erfolgte noch vor dem 18. Juli 1961. Seit diesem Datum un-
termauert ein Bundesratsbeschluss Uber landwirtschaftliche Motorfahr-
zeuge dieses bundesgerichtlich bestitigte Lenkverbot. Artikel 4 dieses
Bundesratsbeschlusses schliesst ndmlich wegen korperlicher oder geistiger
Krankheit oder Gebrechen, wegen Trunksucht oder anderer Siichte unge-
eignete Personen vom Fithren landwirtschaftlicher Traktoren aus und er-
machtigt die Behorden, entsprechende Verbote unter Androhung der Un-
gehorsamsstrafe zu erlassen.

Nr.13/62 «DER TRAKTOR» Seite 718



	Merkblatt für die Überwinterung von Mähdreschern

